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500 Euro Basisförderung, abhängig von der Lage der gastgebenden Praxis
  Hausärztlich: Gemeinde mit maximal 20.000 Einwohnern
  Fachärztlich:  Gemeinde mit maximal 40.000 Einwohnern
  Haus- und fachärztlich: Grundsätzlich förderfähig, wenn die gastgebende 

Praxis in einer Region mit (drohender) Unterversorgung* liegt 
(unabhängig von der Einwohnerzahl der Gemeinde)
*oder dem Vorliegen eines zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarfs

Bis zu 1.000 Euro, wenn die gastgebende Praxis 
in einem Ort mit angespannter Versorgungslage liegt:
Optionale Zuschläge zur oben genannter Basisförderung (500 Euro): 

  Drohende Unterversorgung + 200 Euro
  Unterversorgung + 350 Euro
  Entfernungszuschlag, wenn die nächste Uni mit  + 150 Euro

Humanmedizin mehr als 60 Kilometer entfernt ist  


